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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Für den sachlichen Teil-Flächennutzungsplan „Windkraft“ der Verwaltungsgemein-
schaft der Stadt Neuenbürg und Gemeinde Engelsbrand wurde am 30.06.2020 ein 
artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vorgelegt. Dieser hatte zum Ziel, die Frage zu be-
antworten, ob für die drei geplanten Konzentrationszonen für die Windkraftnutzung 
„Heuberg“, „Horntann“ und „Hirschgarten“ artenschutzrechtliche Konflikte einer Plan-
verwirklichung auf Dauer und unüberwindbar entgegen stehen. 

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat mittlerweile den sachlichen Teil-
flächennutzungsplan Windenergie der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Stadt 
Neuenbürg / Gemeinde Engelsbrand insoweit für unwirksam erklärt, als damit die Re-
gelungswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB herbeigeführt werden sollen. Die Ge-
meinde Engelsbrand beabsichtigt nunmehr die Fortschreibung des sachlichen Teil-
flächennutzungsplans in einem ergänzenden Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB. 
Hierzu soll eine ergänzende Stellungnahme vorgelegt werden, mit der Fragestellung, 
ob sich wesentliche artenschutzrechtlich relevante Veränderungen im Vergleich zum 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vom 30.06.2020 ergeben haben.  

Es könnten sich bspw. allein durch die verstrichenen drei Jahre artenschutzrechtlich 
relevante Änderungen ergeben haben. Dabei ist auch zu prüfen, ob die im Fachbei-
trag von 2020 verwendeten Datengrundlagen mittlerweile älter sind als 5 Jahre oder 
sich anderweitige Hinweise ergeben, dass diese Datengrundlagen nicht mehr als ak-
tuell anzusehen sind. Ggf. können wiederum aktuellere Daten an die Stelle der 2020 
verwendeten Daten treten, um die damals gezogenen Schlussfolgerungen zu bele-
gen oder zu widerlegen.  

2 Grundlagen 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Bei den im BNatSchG benannten artenschutzrechtlichen Verboten handelt es sich 
um die so genannten „Zugriffsverbote“. Diese artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände1 sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert: 

„Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören (Zugriffsverbote).“ 

 
1 Tötungs-, Verletzungs- und Störungsverbot sowie das Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten. 
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Als Sonderregelung gemäß § 44 Abs. 5 bei nach § 15 BNatSchG i. V. m. § 21 
NatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft ist im Hinblick auf die euro-
päisch geschützten FFH Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten zu berück-
sichtigen, dass kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote der Abs. 1, 3 und 4 des § 44 
BNatSchG vorliegt, sofern die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. 

Darüber hinaus wird im § 44 Abs. 5 festgelegt, dass im Falle einer Betroffenheit an-
derer besonders geschützter Arten „bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs 
oder Vorhabens“ kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote vorliegt. Damit sind die aus-
schließlich national besonders geschützten Arten von den Verboten freigestellt. 

Novellierung des BNatSchG 2022 

2022 wurde der § 45b im Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG hinzugefügt. Dieser 
legt nunmehr den Beurteilungsrahmen fest, „ob nach § 44 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 
das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare kollisionsgefährdeter Brutvogelar-
ten im Umfeld ihrer Brutplätze durch den Betrieb von Windenergieanlagen signifikant 
erhöht ist“. 

Gegenüber der Beurteilungsgrundlage aus dem Jahr 2020 haben sich hier Verände-
rungen bezüglich der artspezifischen Abstände zu Windenergieanlagen ergeben. Zu-
dem gibt es Veränderungen hinsichtlich der Relevanz von „Dichtezentren“ des Rot-
milans. Auf dieses wird im Rahmen der Stellungnahme nachfolgend in den entspre-
chenden Kapiteln eingegangen.  

Anwendung des § 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz WindBG 

Anlass und Grundlage des § 6 WindBG ist die EU-Notfallverordnung 2022/2577 vom 
30.12.20222. 

§ 6 Abs. 1 WindBG regelt:  

(1) 1Wird die Errichtung und der Betrieb oder die Änderung der Lage, der Beschaf-
fenheit oder des Betriebs einer Windenergieanlage in einem zum Zeitpunkt der 
Genehmigungserteilung ausgewiesenen Windenergiegebiet nach § 2 Nummer 1 
[= insbesondere auch „Vorranggebiete und mit diesen vergleichbare Gebiete in 
Raumordnungsplänen sowie Sonderbauflächen, Sondergebiete und mit diesen 
vergleichbare Ausweisungen in Flächennutzungsplänen“] beantragt, ist im Geneh-
migungsverfahren abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung eine Umweltverträglichkeitsprüfung und abweichend 
von den Vorschriften des § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes eine ar-
tenschutzrechtliche Prüfung nicht durchzuführen. 2Satz 1 ist nur anzuwenden, 

1.wenn bei Ausweisung des Windenergiegebietes eine Umweltprüfung nach § 8 
des Raumordnungsgesetzes oder § 2 Absatz 4 des Baugesetzbuchs durchgeführt 
wurde und 

2.soweit das Windenergiegebiet nicht in einem Natura 2000-Gebiet, einem Natur-
schutzgebiet oder einem Nationalpark liegt. 

3Die zuständige Behörde hat auf Grundlage vorhandener Daten geeignete und 
verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen in den Windenergiegebieten anzuord-
nen, um die Einhaltung der Vorschriften des § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutz-
gesetzes zu gewährleisten, sofern die Daten eine ausreichende räumliche Genau-
igkeit aufweisen und zum Zeitpunkt der Entscheidung über den 

 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2577  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2577
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Genehmigungsantrag nicht älter als fünf Jahre sind. […] 12Eine Ausnahme nach 
§ 45 Absatz 7 des Bundesnaturschutzgesetzes ist nicht erforderlich.“ 

Ein erhöhter Prüfungsaufwand im Rahme der Bauleitplanung ergibt sich hieraus aus-
drücklich nicht. Das vom Gesetzgeber verfolgte Verordnungsziel würde konterkariert, 
wenn nur eine Verlagerung der Umweltverträglichkeitsprüfung und des Artenschutzes 
aus dem Genehmigungsverfahren in ein vorgelagertes Verfahren erfolgen würde, weil 
dann wahrlich keine Erleichterung bestünde. 

"Aus § 6 WindBG ergeben sich keine erhöhten Anforderungen an die Umweltprü-
fung im Rahmen der Regional- und Bauleitplanung. Die bisherige artenschutz-
rechtliche Prüfung auf Genehmigungsebene kann nicht auf die Ebene der Regio-
nal- oder Bauleitplanung vorverlagert werden. Vielmehr ist der für eine ordnungs-
gemäße Abwägung der Artenschutzbelange des § 7 Abs. 2 ROG bzw. § 1 Abs. 6 
Nummer 7 BauGB erforderliche Umfang der zu ermittelnden und zu bewertenden 
Fakten vom Detailgrad der jeweiligen Planung abhängig und von dem Träger der 
Raumordnungsplanung bzw. der Gemeinde zu bestimmen" (Arbeitshilfe zum Voll-
zug des Gesetzes zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windener-
gieanlagen an Land (sog. Wind-an-Land-Gesetz“3). 

2.2 Sonstige fachliche Vorgaben 

Neben den oben genannten gesetzlichen Bestimmungen sind in Baden-Württemberg 
im Kontext „Windenergie“ auf der Ebene der Flächennutzungsplanung die nachfol-
gend genannten Werke für die Betrachtung des Artenschutzes einschlägig. 

• Bezüglich des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens (neu):   
„Hinweise zur Erfassung und Bewertung von Vogelvorkommen bei der Genehmi-
gung von Windenergieanlagen“ der LUBW (15.01.2021) 

• Bezüglich der Bauleitplanung (unverändert)  
„Hinweise für den Untersuchungsumfang zur Erfassung von Vogelarten bei Bau-
leitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen“ der LUBW (2013 / 2020) 

• „Hinweise zur Bewertung und Vermeidung von Beeinträchtigungen von Vogelarten 
bei Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen“ der LUBW (2015) 

Sowie: 

• „Hinweise zu artenschutzrechtlichen Ausnahmen vom Tötungsverbot bei wind-
energieempfindlichen Vogelarten bei der Bauleitplanung und Genehmigung von 
Windenergieanlagen“ (Schreiben des MLR, 2015) 

• „Hinweise für den Untersuchungsumfang zur Erfassung von Fledermausarten bei 
Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen“ der LUBW (2014) 

 
3 beschlossen durch die Fachkommission Städtebau und den Ausschuss für Recht und Verfahren der Ministerkonfe-

renz für Raumordnung am 3. Juli 2023 
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3 Plausibilisierung der Aussagen des artenschutzrechtlichen Fachbei-
trags 

3.1 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Der 2020 betrachtete Untersuchungsraum leitete sich aus den artenschutzrechtlich 
relevanten Abstandsradien insbesondere windkraftempfindlicher Vogelarten ab. Aus-
zugsweise hieß es: 

Der maximale Untersuchungsraum für die Datenrecherche beträgt für den 
Schwarzstorch gem. LUBW (2020a) 10 Kilometer. Da innerhalb dieses Radius 
keine Fortpflanzungsstätten der Art bekannt sind, wird nachfolgend auf den Pro-
jektrelevanten Untersuchungsraum für die Datenrecherche von 6 Kilometern ab-
gestellt. 

Aufgrund der Novellierung des BNatSchG im Jahr 2022 ergibt sich hier ein deutlich 
reduzierter Untersuchungsraum. Gem. Anlage 1 des Gesetzes beträgt der maximale 
„Erweiterte Prüfbereich“ des hier betrachteten Artenspektrums 3.500 Meter um die 
Anlagenstandorte bzw. die Potenzialflächen für die Windkraftnutzung (im Falle des 
Rotmilan). 

3.2 Datengrundlagen 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag vom 30.06.2020 basiert im Hinblick auf die Be-
standsituation auf der Auswertung nachstehender Datenquellen und den genannten 
Kartierungen vor Ort: 

• Auswertung des Zielartenkonzepts (ZAK) für die Verbandsgemeinden 

• Auswertung der aktuellen Verbreitungskarten windkraftempfindlicher Vogelarten 
der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
(LUBW) 

• Auswertung des Daten- und Kartendienstes der LUBW 

• Daten aus immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträge für Windkraftvor-
haben im Geltungsbereich und daran anschließende Gemarkungen 

• Vom privaten Naturschutz erhobene Daten zu windkraftempfindlichen Vogelarten 

• Ortsbegehungen vom 18.05.2020 und 12.06.2020 

Im Zuge der Bearbeitung der vorliegenden ergänzenden Stellungnahme erfolgte eine 
Prüfung, inwieweit die genannten Datenquellen noch als aktuell angesehen werden 
können bzw. ob, und wenn ja welche Veränderungen sich ergeben haben.  

Im Einzelnen: 

3.2.1 Auswertung des Zielartenkonzepts (ZAK) für die Verbandsgemeinden 

Eine erneute Abfrage des Daten des Zielartenkonzepts am 30.08.2023 ergab keine 
Veränderung gegenüber der Abfrage vom 23. Juni 2020. Die im artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag verwendete ZAK-Liste ist daher weiterhin als valide und aktuell an-
zusehen. 

3.2.2 Daten zu Natura2000 Gebieten 

Bspw. im Kapitel 5.1 des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags von 2020 wird darauf 
verwiesen, dass vorhandene Daten zu den FFH-Gebieten „Würm-Nagold-Pforte“, 
„Bocksbach und obere Pfinz“ und „Eyach oberhalb Neuenbürg“ ausgewertet wurden. 
Mittlerweile liegen für die genannten Gebiete auch Managementpläne vor. 
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Aus den jeweiligen Bestands- und Ziele-Karten können Lebensstätten von arten-
schutzrechtlich relevanten Arten teilweise konkret abgeleitet werden. 

Im MAP des FFH-Gebiets 7217-341 „Eyach oberhalb Neuenbürg“ sind Lebensstätten 
/ Artfundpunkte des Hellen und Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings sowie der 
Groppe aufgeführt. Darüber hinaus sollen Potenziale für den Großen Feuerfalter ent-
wickelt werden. Alle genannten Arten wurden deutlich außerhalb der Konzentrations-
zonen für die Windkraftnutzung nachgewiesen. Da die möglichen Auswirkungen auf-
grund der artspezifischen Ökologie nur bau- und anlagebedingt auftreten können wer-
den diese Arten im Weiteren nicht näher betrachtet. 

Im MAP des FFH-Gebiets 7118-341 „Würm-Nagold-Pforte“ werden Lebensstätten / 
Artfundpunkte folgender Arten genannt:  

• Groppe 

• Grünes Besenmoos 

• Grünes Koboldmooses 

• Europäischer Dünnfarn 

• Dunkler Wiesenknopfameisenbläuling 

• Spanische Flagge 

• Großes Mausohr 

• Bechsteinfledermaus 

Vor dem Hintergrund der windkraftspezifischen Auswirkungen sind hier insbesondere 
die genannten Fledermausarten relevant. Die Lebensstätten der genannten Arten lie-
gen alle deutlich außerhalb der geplanten Konzentrationszonen für die Windkraft.  

Hervorzuheben ist jedoch das bekannte Winterquartier in einem Stollen westlich von 
Waldrennach, welches sich in etwa 500 Meter Entfernung nordöstlich der Konzentra-
tionszone „Hirschgarten“ befindet. Das genannte Stollensystem hat eine wichtige 
Funktion als Winterquartier u.a. für das Große Mausohr und die Bechsteinfledermaus. 

Eine Nutzung von Stollen als Winterquartier wurde im artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag u. a. in Kapitel 6.1.1 erwähnt und in der Beurteilung möglicher Konflikte be-
rücksichtigt. Insofern liegen diesbezüglich keine neuen Erkenntnisse vor, die zu ab-
weichenden Schlussfolgerungen führen würden. 

Die Flächen des FFH-Gebiets „Bocksbach und obere Pfinz“ liegen allesamt nördlich 
der Pfinz und damit am Rand bzw. außerhalb des Geltungsbereichs der Verwaltungs-
gemeinschaft. Im Managementplan sind die Arten Heller und Dunkler Wiesenknopfa-
meisenbläuling, Großer Feuerfalter, Spanische Flagge und Gelbbauchunke von Be-
lang. Aufgrund der großen Entfernung der Konzentrationszonen für die Windkraft zu 
den Nachweisorten der genannten Arten werden diese nachfolgend aufgrund fehlen-
der Relevanz für die Fragestellung nicht weiter betrachtet. 
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3.2.3 Auswertung der aktuellen Verbreitungskarten windkraftempfindlicher Vogelar-
ten der Landesanstalt für Umwelt, Mes¬sungen und Naturschutz Baden 
Würt¬tem¬berg (LUBW) 

Fledermäuse 

Eine Abfrage der Verbreitungsdaten von Fledermäusen der LUBW 4 am 31.08.2023 
ergab, dass seit der Bearbeitung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 2020 hier 
keine neuen Daten zur Verfügung gestellt wurden.  

Windkraftempfindliche Vogelarten 

Uhu und Wanderfalke 

Aus den Verbreitungsdaten der LUBW liegen aktualisierte Daten auf Ebene der Mess-
tischblattquadranten (MTBQ) aus den Jahren 2020 und 2021 vor, die in der Bearbei-
tung 2020 noch keine Berücksichtigung finden konnten. Für beide Arten beträgt der 
erweiterte Prüfbereich gem. Anlage 1 BNatSchG jeweils 2.500 Meter. Innerhalb des 
genannten Radius um den Geltungsbereich des FNP kann ein Brutvorkommen der 
beiden Arten auf Basis der Datenrecherche mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. Lediglich im MTBQ „7116SO“ westlich des Geltungsbereichs bei 
Dobel wurde in den Jahren 2020 und 2021 jeweils ein Brutpaar des Wanderfalken 
nachgewiesen. Der Mindestabstand dieses MTBQ zur nächstgelegenen Konzentrati-
onszone für die Windkraft beträgt ca 1.500 Meter und liegt damit außerhalb des zent-
ralen Prüfbereichs für die Art gem. Anlage 1 BNatSchG. Damit ist ein signifikant er-
höhtes Tötungsrisiko durch den Betrieb von Windkraftanlagen in der Konzentrations-
zone von vornherein zu verneinen. 

Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard, Baumfalke 

Zur Plausibilisierung der Datenabfrage aus 2020 erfolgte am 28.07.2023 eine erneute 
Abfrage der Verbreitungsdaten windkraftempfindlicher Vogelarten der LUBW. Aus 
dem Vergleich der Daten aus 2020 und 2023 ergaben sich innerhalb des nun rele-
vanten Radius von 3,5 km um den Geltungsbereich des FNP keine Veränderungen.  

Der Datensatz für die Arten Rot- und Schwarzmilan setzt sich aus Kartierungen der 
LUBW in den Jahren 2014 und 2019 zusammen. Zusätzlich war bei der Bearbeitung 
2020 ein einzelner Nachweis aus dem Jahr 2018 bekannt. Die Nachweise aus 2014 
waren schon im Zuge der Bearbeitung 2020 älter als 5 Jahre und führten in der Be-
urteilung 2020 nicht alleinig zur Feststellung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
windkraftempfindlicher Arten. 

Außerhalb des nun relevanten 3,5 km-Radius um den Geltungsbereich des FNP lie-
gen mit der letzten Abfrage bei der LUBW nun neue Erkenntnisse über insgesamt 
sechs Brutnachweise von Rot- und Schwarzmilan aus den Jahren 2020, 2021 und 
2022 vor. Diese wurden im Rahmen des „LUBW-Greifvogelmonitorings“ festgestellt. 
Alle diese Nachweise befinden sich in einem kleinen Waldbereich zwischen Neuhau-
sen und Schellbronn und liegen damit deutlich außerhalb des hier betrachteten Un-
tersuchungsraums und spielen daher für die weitere Betrachtung keine Rolle. 

Darüber hinaus wurden mit Abfrage der LUBW-Daten im Juli 2023 sieben Fortpflan-
zungsstätten des Wespenbussard in den Gemarkungen der Stadt Bad Wildbad und 
auf Gemarkung Neuhausen im Enzkreis übermittelt. Auch diese Fortpflanzungsstät-
ten liegen deutlich außerhalb des Untersuchungsraums, der einen Radius von 3,5 km 

 
4 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/258651/fledermausnach-

weise_centroid_tk25q_2006_bis_2017_20180219.zip  

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/258651/fledermausnachweise_centroid_tk25q_2006_bis_2017_20180219.zip
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/documents/10184/258651/fledermausnachweise_centroid_tk25q_2006_bis_2017_20180219.zip
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um den Geltungsbereich des FNP umfasst. Daher sind auch diese in der weiteren 
Betrachtung ohne Belang. 

Fazit: Die erneute Datenabfrage bei der LUBW zu Verbreitungsdaten windkraftemp-
findlicher Vogelarten ergibt keine relevanten neuen Erkenntnisse. Die 2020 verwen-
deten Daten, die zur Feststellung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten windkraftemp-
findlicher Vogelarten geführt oder beigetragen haben, sind weiter aktuell und valide. 

3.2.4 Daten aus immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträge für Windkraft-
vorhaben im Geltungsbereich und daran anschließende Gemarkungen 

Windpark Langenbrander Höhe / Hirschgarten 

Europäische Vogelarten 

Die im Zuge der Bearbeitung 2020 verwendeten Daten und Erhebungen europäischer 
Vogelarten zum genannten Windkraftvorhaben datieren aus dem Jahr 2016 (MILVUS 
2017a).  

Das entsprechende Gutachten wurde nach erneuten Erhebungen im Jahr 2020 fort-
geschrieben (MILVUS GMBH 2021a). Es wurden im Jahr 2020 erneute Horstsuchen 
und -kontrollen sowie eine Aktionsraumanalyse für den Rotmilan durchgeführt. Im ge-
nannten avifaunistischen Gutachten heißt es bezüglich der relevanten Arten auszugs-
weise: 

Wespenbussard: keine Veränderungen in der Datengrundlage gegenüber der Bear-
beitung 2020 

Rotmilan: 

„Im Erfassungsjahr 2020 wurde im Untersuchungsraum lediglich ein Rotmilan-Re-
vierpaar festgestellt. Der Rückgang des Bestandes ist nicht nachvollziehbar, an 
den ehemaligen Bruthabitaten wurde keine relevante Habitatveränderung ver-
zeichnet, die eine Revieraufgabe begründen ließen. Dieses nutzte den aus den 
Untersuchungen 2016 bekannten Horst in Engelsbrand.“ 

Baumfalke:  

„Der Baumfalke wurde im Rahmen aller Begehungen lediglich einmalig am 
27.08.2020 im Bereich Langenbrand überfliegend i.R. Süden beobachtet. Eine 
Brut im 3,3 km Radius um den geplanten Windpark wurde nicht festgestellt. Der 
Baumfalke verlässt ab Mitte August seine Reviere und begibt sich auf den Zug in 
Richtung Afrika. Folglich ist die Beobachtung als Durchzügler einzustufen.“ 

Schwarzmilan: 

„Der Schwarzmilan wurde im Erfassungsjahr 2020 mit lediglich 3 Flugbewegungen 
im 3,3km-Radius nachgewiesen. Eine Brut wurde nicht festgestellt“ 

Wespenbussard: 

„Der Wespenbussard wurde lediglich am 27.08.2020 im Untersuchungsgebiet be-
obachtet. Alle Beobachtungen sind, aufgrund des späten Beobachtungszeitpunkts 
und der Flugrichtung, als durchziehende Individuen einzustufen.“ 

Als Fazit heißt es im genannten Gutachten von 2021 auszugsweise: 

„Durch die synergetische Erfassung übriger windkraftsensibler Brutvogelarten 
konnte überprüft werden, ob die Kartierergebnisse aus dem Jahr 2016 nach wie 
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vor gültig sind. Es wurden – bis auf einen Durchzügler - keine Flugbewegungen 
windkraftsensibler Brutvogelarten festgestellt, welche nicht bereits im Jahr 2016 
erfasst wurden. Die Raumnutzungen der 2020 erfassten windkraftsensiblen Brut-
vogelarten ergeben keine Hinweise auf wesentliche Veränderungen der 2016 er-
fassten Habitatstrukturen im Bereich des Windparkgebiets. Es wurden weder kriti-
sche Durchflüge durch das Vorhabengebiet beobachtet noch Raumnutzungen er-
kannt, welche auf ein bisher nicht bekanntes Brutgeschehen im Vorhabengebiet 
hindeuten. Die Kartierungen aus dem Jahr 2016 behalten damit auch weiterhin 
ihre Gültigkeit.“ 

Damit sind auch die im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag getätigten Aussagen, die 
sich auf das avifaunistische Gutachten von MILVUS (2017a) beziehen, weiterhin aus-
sagekräftig. 

Fledermäuse 

Aus dem immissionsschutzrechtlichen Verfahren zum WP Langenbrander Höhe / 
Hirschgarten liegt mittlerweile auch ein fortgeschriebenes Fledermausgutachten vor 
(MILVUS GMBH 2021b). Hierin wird eine Plausibilitätsprüfung für das vorhandene 
Gutachten aus 2017 vorgenommen. Darin heißt es auszugsweise: 

„Neben der Plausibilitätsprüfung im Jahr 2021 wurden weiterführende Kartierun-
gen im Jahr 2020 und 2021 durchgeführt, deren Ergebnisse maßgebend zur Prü-
fung der Validität der artenschutzrechtlichen Kartierungen beitragen. Sowohl Quar-
tierpotenzialanalysen als auch Detektorbegehungen wurden im Jahr 2020 bzw. im 
Jahr 2021 durchgeführt. Diese Kartierungen geben Aufschluss sowohl über mög-
liche Veränderungen der potenziellen Quartierstrukturen als auch der Artenzusam-
mensetzung der Fledermäuse im gesamten Eingriffsbereich.  

[…]  

Zusammenfassend kann die Wahrscheinlichkeit erheblicher Veränderungen nicht 
nur auf Basis der Plausibilitätsprüfung im Jahr 2021, sondern auch auf Basis der 
Ergebnisse der tatsächlichen weiterführenden Kartierungen von 2020 und 2021 
aus gutachterlicher Sicht als sehr gering eingestuft werden. Durch die Nacherfas-
sungen 2020 und 2021 und die Plausibilitätsprüfung im Jahr 2021 werden eine 
aktuelle und valide artenschutzrechtliche Prognose gewährleistet.“ 

Die im Fachbeitrag von 2020 ausgewerteten und verwendeten Daten haben damit 
weiterhin Bestand. 

Weitere verwendete Gutachten 

Für die nachgenannten, im Zuge der Bearbeitung ausgewerteten Gutachten liegen 
dem Verfasser keine aktualisierten Fassungen vor: 

• BÜRO FÜR FAUNISTIK UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (BFL) (2018): Ornitho-
logisches Fachgutachten zum geplanten WEA-Standort Am Sauberg (Landkreis 
Enzkreis). 

• BÜRO FÜR FAUNISTIK UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (BFL) (2016): Ornitho-
logisches Fachgutachten zum geplanten WEA-Standort Büchenbronner Höhe. 

• BÜRO FÜR FAUNISTIK UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE (BFL) (2014): Ornitho-
logisches Fachgutachten zum geplanten Windenergiestandort Straubenhardt. 

Wie im Kapitel 6.2.2 des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags von 2020 erläutert, wur-
den die damals ausgewerteten Datenquellen konsolidiert. Aus den verfügbaren Daten 
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verschiedener Herkunft und Erhebungsjahre wurden für die einzelnen Arten Lebens-
stätten bzw. Revierzentren abgeleitet. 

Analysiert man die Datenquellen für die einzelnen Reviere / Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten, die 2020 in die Bewertung einflossen, so ergibt sich, dass zwar die Erhe-
bungen für einzelne Datenquellen mittlerweile länger als fünf Jahre in der Vergangen-
heit liegen, jedoch für alle festgestellten Fortpflanzungs- und Ruhestätten mindestens 
eine aktuelle Datenquelle vorhanden ist, die für eine Beurteilung herangezogen wer-
den kann. Dabei handelt es sich um die oben schon beschriebenen Daten der LUBW-
Verbreitungskarten sowie das ausgewertete Gutachten zum Windpark Langenbran-
der Höhe / Hirschgarten. 

Die im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag von 2020 festgestellten Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten sind daher weiterhin als aktuell anzusehen, bzw. aufgrund der neuen 
Erhebungen von MILVUS (2021a) mittlerweile widerlegt. 

3.3 Betrachtung möglicher Veränderungen der Habitatausstattung 

Artenschutzrechtliche Veränderungen können sich insbesondere auch dann ergeben, 
wenn sich an der Habitatausstattung erhebliche Veränderungen ergeben haben.  

Dies ist nicht erkennbar. Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung der Außenbe-
reichsflächen in den dem ländlichen Raum zugeordneten Gemeinden der Verwal-
tungsgemeinschaft ist nach wie vor von der gleichen Charakteristik wie zur Zeit der 
Begutachtung 2020. Auch sind keine wesentlichen Nutzungsänderungen aufgetreten, 
wie großflächige Waldrodungen oder -neugründungen, erhebliche Änderungen am 
Siedlungskörper oder anderweitige Vorgänge.  

Dies wird auch im avifaunistischen Gutachten zum WP Langenbrander Höhe / Hirsch-
garten (MILVUS GMBH 2021a) so bestätigt, wenn davon gesprochen wird, dass 
„keine Hinweise auf wesentliche Veränderungen der 2016 erfassten Habitatstruktu-
ren im Bereich des Windparkgebiets“ im Zuge der Erfassungen 2020 festgestellt wur-
den.  

Die Aussagen zur generellen Habitatausstattung und die daraus gezogenen Schluss-
folgerungen haben daher weiterhin Bestand. 

3.4 Prüfung geänderter Beurteilungsmaßstäbe 

Wie schon im Kapitel 3.1 dargelegt, wurden mit der Novellierung des BNatSchG 2021 
die zu untersuchenden Radien um geplante Windkraftstandorte bundesweit verein-
heitlicht. Dadurch ergeben sich gegenüber der Betrachtung 2020 einige geänderte 
Beurteilungsmaßstäbe: 

Für den Rotmilan vergrößert sich der empfohlene Mindestabstand zwischen WEA 
und Horst von 1.000 auf 1.200 Meter. Zudem wird nun ein „Nahbereich“ von 500 Me-
tern definiert, bei dessen Unterschreitung ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko ver-
bindlich gegeben ist. Der „Erweiterte Prüfbereich“ umfasst nun 3,5 km um eine WEA 
und ersetzt den „Untersuchungsraum zur Datenrecherche“ gem. LUBW (2020a) von 
damals 6 km.  

Auch für die daneben relevanten Arten Schwarzmilan, Baumfalke und Wespenbus-
sard haben sich die zu betrachtenden Abstände in ähnlicher Weise verringert. Her-
vorzuheben ist, dass die Ermittlung von Dichtezentren beim Rotmilan nunmehr keine 
Rolle mehr in der Beurteilung spielt. Die Feststellung, dass für Teile des Untersu-
chungsgebiets ein Dichtezentrum der Art 2020 vorlag ist daher für die weitere Be-
trachtung nicht länger von Belang. 
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Ebenfalls ergibt sich durch die Anwendung des BNatSchG 2022 eine Verringerung 
des zu betrachtenden Artenspektrums, da der Schwarzstorch nunmehr nicht mehr als 
windkraftempfindlich gilt. Da dieser in der Betrachtung 2020 jedoch ohnehin aufgrund 
fehlender Nachweise keine Rolle gespielt hat, hat dieser Umstand keine Auswirkun-
gen auf die Aussagen des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags. Dahingegen werden 
keine Arten mittlerweile als windkraftsensibel eingestuft, für die das 2020 noch nicht 
der Fall war. 
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4 Fazit aus artenschutzrechtlicher Sicht 

Für den sachlichen Teil-Flächennutzungsplan „Windkraft“ der Verwaltungsgemein-
schaft der Stadt Neuenbürg und Gemeinde Engelsbrand wurde am 30.06.2020 ein 
artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vorgelegt. Dieser hatte zum Ziel, die Frage zu be-
antworten, ob für die drei geplanten Konzentrationszonen für die Windkraftnutzung 
„Heuberg“, „Horntann“ und „Hirschgarten“ artenschutzrechtliche Konflikte einer Plan-
verwirklichung auf Dauer und unüberwindbar entgegen stehen. 

Hierzu fand zunächst eine Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums statt. Auf Ba-
sis vorhandener Daten und eigener Erhebungen erfolgte eine Abschichtung dieser 
Arten hinsichtlich einer Relevanz für das Projekt. Hierzu wurden die prognostizierten 
Wirkungen von Windenergieanlagen in den geplanten Konzentrationszonen für die 
Windkraftnutzung berücksichtigt.  

Darauf aufbauend wurden mögliche artenschutzrechtliche Konflikte für die einzelnen 
Arten- und Artengruppen identifiziert und benannt. Darüber hinaus wurden eine Reihe 
von prinzipiell zur Verfügung stehenden Maßnahmen gegen den Eintritt von Verbots-
tatbeständen nach § 44 BNatSchG im Kontext mit der Errichtung und dem Betrieb 
von Windenergieanlagen aufgeführt und konkret erläutert. 

Nach Prüfung der Daten- und Sachlage konnte im Juni 2020 unter Berücksichtigung 
der möglichen Maßnahmen festgehalten werden, dass für die drei Konzentrationszo-
nen für die Windkraftnutzung keine auf Dauer bestehenden und unüberwindbaren ar-
tenschutzrechtlichen Konflikte erkennbar waren. 

Plausibilitätsprüfung 

Vorliegend wurde geprüft, ob die im Jahr 2020 getroffenen Aussagen noch Bestand 
haben. Insbesondere wurde hierbei auf die Aktualität der damals verwendete Daten-
grundlagen abgestellt, bzw. ob es diesbezüglich mittlerweile abweichende Erkennt-
nisse gibt.  

Außerdem wurde geprüft, ob sich rechtliche und fachliche Rahmenbedingungen mitt-
lerweile dahingehend geändert haben, dass die Kernaussage – für die drei Konzent-
rationszonen für die Windkraftnutzung sind keine auf Dauer bestehenden und unüber-
windbaren artenschutzrechtlichen Konflikte erkennbar – revidiert werden müsste. 

Zwar trifft Folgendes in Teilen zu: 

• Verwendete Datenerhebungen liegen mehr als fünf Jahre zurück 

• es liegen teilweise fortgeschriebene / aktualisierte Fachgutachten aus immissions-
schutzrechtlichen Verfahren vor 

• es liegen mittlerweile Managementpläne zu Natura2000-Gebiete vor, die arten-
schutzrechtlich relevante Daten enthalten 

• das BNatSchG wurde hinsichtlich der Signifikanzbewertung für windkraftempfind-
liche Vogelarten vereinheitlicht und die LUBW-Hinweise sind nicht mehr aktuell 

Jedoch führt keiner dieser Umstände dazu, dass festgestellt werden müsste, dass 
abweichend von der Aussage aus 2020 mittlerweile auf Dauer bestehende und un-
überwindbare artenschutzrechtliche Konflikte für die drei Konzentrationszonen für die 
Windkraft erkennbar wären. Im Gegenteil – die Beurteilungsmaßstäbe haben sich 
durch die Gesetzesänderung des BNatSchG in Verbindung mit dem WindBG mittler-
weile dahingehend entschärft. Denn nach dem Regelungsziel des § 6 WindBG soll 
eine Versagung der Genehmigung von WEA aus Gründen des besonderen Arten-
schutzrechtes (§§ 44 ff. BNatSchG) nach § 6 WindBG nicht möglich sein - auch wenn 
ein Verbotsverstoß feststeht, der nicht mit Minderungsmaßnahmen vermieden 
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werden kann und für den nach § 45 Absatz 7 Satz 1 bis 3 BNatSchG keine Ausnahme 
erteilt werden könnte, kann nach § 6 WindBG die Zahlung in nationale Artenhilfspro-
gramme im Sinne des § 45d Absatz 1 BNatSchG grundsätzlich ausreichen. 

Aus fachgutachterlicher Sicht sind daher weiterhin keine Indizien dafür gege-
ben, dass für die drei Konzentrationszonen für die Windkraftnutzung auf Dauer 
bestehende und unüberwindbare artenschutzrechtlichen Konflikte erkennbar 
sind. 
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